Merkblatt für Mutationen von Bewilligungen für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind

1. Geburt, Zivilstandsänderung / Namensänderung / Adressenänderung

Diese Mutationen müssen bei der Wohngemeinde erfolgen. Bitte informieren Sie sich über die nötigen Beilagen bei der Wohngemeinde. 
2. Folgende Unterlagen/Dokumente sind abzugeben:

Duplikat

· Verlustanzeige der Polizei

Einbürgerungen

· Amtliches Dokument über die Einbürgerung

· Original Ausländerausweis

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
3. Abgabeort der Unterlagen

Die Unterlagen sind bei der Migrationsbehörde des Wohnkantons einzureichen.
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